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Vom 15. - 17. Mai fand in 
Frankfurt die INFOBASE, die 
Internationale Messe fur elektro
nische Informationsprodukte, 
statt. 
Neben der für Off- und Online-
Recherchen erforderlichen 
Hard-und Software und der fur 
die Datenverwaltung notwendi
gen Datenbank-und Retrieval-
Programme wurden Online-Da
tenbanken aus den Bereichen 
Natur- und Wirtschafts-Wissen
schaften aber auch ein reichhal
tiges Angebot an Informations
quellen für Juristen gezeigt. 
Abgerundet wurde die Messe 
durch zahlreiche „Product Re
views", Sitzungen und bezahlba
re Kongresse. 
Was konnte nun der Jurist von 
der INFOBASE mit „nach Hau
se" nehmen? 

Recherchieren in 
nicht-juristischen 

Datenbanken: 
Juristische 

Informationen gibt 
es überall 

Erstaunliche Ergebnisse fördern 
Recherchen in Datenbanken zu
tage, die nicht zu den alltägli
chen Informationsquellen des 
Juristen gehören. Wer den Emp
fehlungen des jur-pc-INFOBA-
SE-Führers folgte, wird dies be
stätigen. 
Eine Anfrage bei ESA (Euro
pean Space Agency, Frascati, Ita
lien) mit dem Begriff „law" er
gab fast 8000, mit dem Begriff 
„legislation" ca. 400 Treffer. 
Selbst wenn man berücksichtigt, 
daß mit „law" beispielsweise 
auch das Naturgesetz gemeint 

sein kann, sprechen diese Zah
len für sich. 
U m „Software and copyright" 
ging es bei INSPEC (Elektro-
und Informationstechnik, Phy
sik) in 530 Dokumenten. 
Eine Suche in der Datenbank 
von DPA brachte für den Zeit
raum von Apri l bis Mitte Mai 
1990 vierzig Meldungen, die 
über Urteile deutscher Gerichte 
mit Aktenzeichen berichteten. 
DPA bietet mit „DPA-Selektion" 
(individuelles Interessenprofil) 
die Möglichkeit, sich beispiels
weise ausschließlich mit aktuel
len Rechtsprechungsinformatio
nen versorgen zu lassen. 
Allein diese Beispiel-Recherchen 
sollten eine ausreichende Anre
gung sein, sich bei Fragen des 
internationalen (EDV-) Rechts 
auch einmal aus der vertrauten 
juristischen Informations-Umge
bung herauszuwagen. 
Bei dem Datenbank-Host Ge
nios liegt u.a. die von der Frank
furter Allgemeinen Zeitung 
G m b H hergestellte Volltext-Da
tenbank JPN (Japan Brief) auf, 
aus der Informationen zu japa
nischem Recht und zur japani
scher Gesetzgebung bezogen 
werden können. 
Ebenfalls bei Genios kann man 
in MAER von der Bundesstelle 
für Außenhandelsinformation 
internationale Branchenreports 
und Länderberichte im Volltext 
über Recht, Steuern, Zölle und 
Handelshemmnisse oder in C I , 
der Volltext-Datenbank der che
mischen Industrie, auch Infor
mationen zu Chemie und Recht 
abrufen. 

Patentinformatio
nen bei STN: Auch 
als Online-Simula
tion auf dem PC 
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Bei dem Host STN sind die für 
das deutsche Patentrecht interes
santen Datenbanken PATDPA 
(deutsche Patente, Gebrauchs
muster, Offenlegungschriften, 
Verfahrensdaten) und PAT
GRAPH (Patentgraphiken deut
scher Offenlegungsschriften) ver
fügbar. 
STN bietet zusätzlich ein Perso
nal File System (PFS) an, das 
den Download auf dem häusli
chen PC verwaltet und die Ein
bindung eines Telekommunika
tionsprogramms für die Online-
Recherchen ermöglicht. PFS 
setzt den Download in eine 
vom Benutzer definierbare Da
tenbankstruktur um. Für einige 
Datenbanken von STN gehört 
dieser „Download-Umsetzer" 
zum Lieferumfang. Zur Recher
che auf dem PC stellt das PFS 
annähernd den kompletten Be-
fehlsumfang der auch online 
verwendeteten Retrieval-Sprache 
„Messenger" zur Verfügung, so 
daß es für den Benutzer keine 
Unterschiede zwischen Offline-
und Online-Recherche gibt. 
A m Lehrstuhl für Rechtsinfor-

Lernprogramme für 
Retrieval-Sprachen: 
Offline-Training für 
Online-Recherchen 

matik i n ' Saarbrücken wird das 
von Rüdiger Kramer (6601 
Kleinblittersdorf) entwickelte 
PFS zur Zeit im Hinblick auf 
die Verwaltung von juris-Down¬
load getestet. J_)ie ersten Ein
drücke sind vielversprechend. 
Vor allem die komfortablen Re
cherchemöglichkeiten - Messen
ger ermöglicht im Gegensatz zu 
juris die Suche mit ,ejnem Ab
standsoperator - überzeugen. 
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Ein für den potentiellen Daten
bank-Nutzer oftmals als Ab
schreckung wirkender Nebenef
fekt des ständig wachsenden An
gebots an Online-Datenbanken 
ist die zunehmende Vielfalt der 
Retrieval-Sprachen. Damit der 
Informationssuchende diese 
Sprachen nicht theoretisch aus 
Büchern oder bei teuren Onli 
ne-Recherchen erlernen m u ß 
und Berühjungsängste abbauen 
kann, gehen immer mehr Hosts 
dazu über, intelligente Lernpro
gramme für ihre Retrieval-Spra
chen anzubieten. 
So stellte beispielsweise STN ei
nen auf der Online-Simulation 
des PFS basierenden Mentor für 
„Messenger" vor, der die Online-
Reaktionen auf 95% der Mes
senger-Befehle auf dem PC si
muliert. Falsche Antworten wer
den mit einem Hinweis auf die 
richtige Eingabe quittiert, so 
daß „learning by doing" mög
lich ist. 
Ebenfalls zur INFOBASE hat 
D I M D I (Deutsches Institut für 
Medizinische Dokumentation 
und Information) ein Lernpro
gramm auf Diskette für die 
Sprache „Grips" vorgestellt. Das 

-demnächst auch in einer deut
schen Version erhältliche Pro
gramm führt mit Menüs und 
interaktiven Übungen in „Grips" 
und die Strategie von Daten
bankrecherchen ein. 
Schon seit einiger Zeit ist bei 
E C H O , dem Host der EG, ein 
kostenloses Übungsprogramm 
für die Retrieval-Sprache C C L 
(Common Command Langua
ge) erhältlich. 

Neue Datenbanken 
der E G : 

Eine Auswahl 

Seit Apr i l 1990 ist die Refe
renzdatenbank der Zentralbi
bliothek der EG-Kommission 
zur europäischen Einigung (EC-
LAS) bei dem Host Eurobase 

öffentlich zugänglich. Ebenfalls 
seit dieser Zeit können bei Eu
robase bereits zwei Stunden 
nach dem all-mittäglichen Pres-
se-Briefing in Brüssel in der Da
tenbank RAPID die Veröffentli
chungen des Dienstes des Spre
chers der Kommission der Euro
päischen Gemeinschaft abge
fragt werden. 
Das Amt für amtliche Veröffent
lichungen der Europäischen Ge
meinschaft in Luxemburg bietet 
in der Datenbank „ABEL" täg
lich die neu in Kraft tretenden 
Richtlinien der Europäischen 
Gemeinschaft an. 

CD-ROM: Ein 
Speichermedium 
hat sich durchge

setzt 

Schon auf der CeBIT'90 war 
der Trend zur C D - R O M als 
Speichermedium für größere 
Datenmengen nicht zu überse
hen. 

(Vgl. Christian Michel, CeBIT'90, jur-pc 
4/90, S. 557, 558ff.) 

Konkurrenz und Pluralität bele
ben zusehends den Markt der 
kommerziellen CD-ROM's . Ein 
Abschied von der Hochpreispo
lit ik der Hersteller und eine Ab
lösung des gedruckten Buches -
zumindest als reines Informa
tions-Medium - scheint mög
lich. 
Während bei juris die Recht
sprechung der Arbeitsgerichts
barkeit auf der juris data disc 4 
bereits zu haben ist, kündigt der 
Verlag C.H.Beck die AP (Ar
beitsrechtliche Praxis) auf C D -
R O M für Herbst 1990 an. 
Nachdem die Normendaten
bank bei juris mittlerweile fast 
das komplette geltende inner
staatliche Bundesrecht enthält, 
wird juris in der zweiten Jahres
hälfte 1990 eine Normen-CD-
R O M anbieten. 

Von den über 24.000 Entschei
dungsnachweisen auf der vierten 
juris-CD sind die mehr als 
3.000 neueren der 10.000 Ent
scheidungen des BAG im Voll
text vorhanden. Weitere 14.000 
Dokumente enthalten Leitsatz 
oder Zusammenfassung arbeits
gerichtlicher Instanzentscheidun
gen. 

Zauberwort 
„Differenz¬
recherche" 

Das Zauberwort bei juris heißt 
Differenzrecherche. Diese ver
bindet die Vorteile der C D -
R O M mit der Aktualität der 
Online-Datenbank. Per Knopf
druck kann man - entsprechen
de Technik vorausgesetzt - aus 
der CD-ROM-Offline-Daten
bank in die juris Online-Daten
bank nach Saarbrücken wech
seln und dort automatisch dieje
nigen Entscheidungen recher
chieren, die nach Redaktions
schluß der C D - R O M aufge
nommen worden sind. Erfreu
lich ist, daß der juris-data-disc-
Kunde ohne monatliche Bereit
stellungspauschale nur gegen 
Zahlung der tatsächlichen Nut
zungskosten juris online nutzen 
kann. 

CD-ROM „Arbeits
rechtliche Praxis" 

Die AP-CD-ROM von C . H . 
Beck enthält die für die arbeits
rechtliche Praxis relevanten Ent
scheidungen der Arbeitsgerichts
barkeit und die für diesen Be
reich wichtigen Entscheidungen 
von BVerfG, EuGH, B G H , 
BVerwG und BSG. Wie bei der 
Loseblattausgabe sind die Ent
scheidungen mit Anmerkungen 
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versehen. Die Materialien der 
Jahre 1954 bis 1981 sind mit 
Leitsatz und Parallelfundstellen 
vorhanden, ab 1982 sind die 
Entscheidungen im Volltext mit 
Sachverhalt und Gründen er
faßt. 
A u f der INFOBASE stellte das 
Haus C.H.Beck nicht ohne ei
nen gewissen Stolz die NJW-
Volltext-CD-ROM erstmals ei
nem größeren Publikum vor. Da 
die Dokumente auf der C D die 
Original-Seitenzahlen der ge
druckten NJW enthalten, kann 
man problemlos von der C D -
R O M zitieren. Damit ist die 
elektronische NJW ein vollwer

tiger Ersatz für die gedruckte 
Ausgabe. Zusätzlich zum bisher 
möglichen Datenexport wäre 
ein „Text-Clipping" am Bild
schirm wünschenswert, das die 
Übernahme nur bestimmter Ab
schnitte oder Sätze in die Text
verarbeitung ermöglicht. 
U m die Vorteile einer Daten
bank auf C D - R O M voll ausnut
zen zu können, ist eine sinnvol
le Vorauswahl der auf C D -
R O M zu speichernden Daten
mengen notwendig. Dabei sollte 
man nicht außer acht lassen, 
daß die Speicherkapazität auch 
dieses Mediums nur endlich 
groß ist. 

Die Grenzen von C D - R O M -
Datenbanken werden deutlich, 
wenn man sich die europä
ischen Patentanmeldungen auf 
C D - R O M betrachtet. Schon die 
Datenbank FIRST, die lediglich 
die Titelseiten der Anmeldun
gen in Faksimile-Form enthält, 
umfaßt jährlich etwa 6 CD's. 
Die in ESPACE gespeicherten 
Völltexte der Anmeldungen fül
len sogar gut 60 CD's pro Jahr. 
Die Erinnerungen an das Disc-
jockey-Gefühl aus Tagen der 
„Vör-Festplatten-Zeit" werden 
wach. Wohl dem, der im voraus 
weiß, auf welcher C D sich seine 
Zielinformation befindet. 

Prozeßpraxis 1989 
Piatypus 

Daß Computer schnell rechnen, 
sollte selbst in der Justiz schon 
unumstritten sein. Es mag Rich
ter geben, die einen gewissen la
teinischen Spruch, wie auch im
mer er zu verstehen ist, nicht 
verinnerlicht haben. Sie kalku
lieren nicht. Sie rechnen. Die 
schlimmsten unter ihnen wer
den Opfer des Anspruchsden
kens. Sie wollen schnell, sozusa
gen automatisch, rechnen dür
fen. Für einen Dinky (double in
come, no kids) ist das kein Pro
blem. Er kauft sich einen Com
puter und verbringt seine wie 
auch immer zu qualifizierende 
Zeit an demselben. Ein anderer 
m u ß versuchen, seinen Dienst
herrn zu überzeugen. Die f i 
nanzmathematische Methode, 
den Effektivzins zu ermitteln, 
genügt nicht. Da gibt es billige
re Tabellen. Er sucht weiter. M i t 
folgender wahrer Begebenheit 
schafft er den Durchbruch wohl 
auch nicht: 

ER und SIE, nichtehelich zu
sammengelebt habend, trennen 
sich. 
ER behauptet, SIE habe 13.000 
D M darlehensweise erhalten. 
ER tritt, ohne sonstige Gründe, 
an X (gerade Linie verwandt) ab. 
X verklagt SIE. ER soll für Dar
lehen zeugen. 

- wohin? 

SIE widerverklagt X und Zeugen 
ER, da ER ein Darlehen über 
200 D M an SIE zurückzuzahlen 
habe. ER ist somit Drittwiderbe
klagter und Argumentationshilfe 
für EDV-Anwendung. 
X verlangt Zeugenvernehmung 
des ER. ER schulde nichts aus 
Darlehen. 
ER hat eine Idee zur Rechtslage. 
ER zahlt einfach 200 D M an 
SIE. 
SIE erklärt für erledigt, hat aber 
auch eine Idee. SIE wil l nun 4°/o 
Zinsen aus 200 D M für 19 Tage 
und beantragt dies widerkla
gend. 
ER erkennt an und schiebt 50-
DPfg.-Münze in Richtung SIE. 
SIE erklärt, kein Anerkenntni
surteil zu wünschen und nicht 
wechseln zu können. 
Der Richter entnimmt dem Ta
schenrechner, daß 0,02 D M mal 
19 anerkannt seien. 
X's Bevollmächtigter bietet erst 
Scheck, dann Barzahlung von 
0,38 D M an. 
SIE's Bevollmächtigter erklärt, 
er benötige Gelegenheit zur 
Stellungnahme, da er die rech
nerische Richtigkeit des Ange
bots nicht sofort erkennen kön
ne. 
Da ist was dran. 
Richter rechnet jetzt mit Fließ
komma und schon zeigt sich 

0,416... ( D M ) . Er ist entsetzt we
gen seiner oberflächlichen Be
rechnung und bekommt weitere 
Bedenken. M u ß er nicht mit 
360 Tagen pro Jahr rechnen? 
Dann sind es sogar 0,422... 
(DM)! 
Die Beweisaufnahme bringt kei
ne rechte Uberzeugung, eine 
ganz einfache Sachentscheidung 
und das zeitaufwendigste Pro
blem der Saison. Der Richter hat 
zwar schon einen PC. Der kann 
auch ganz schnell die Drittwi-
derklagenkostenquote enträt
seln. Doch halt! Wir haben kei
nen Standardverkehrsunfall. Die 
Widerbeldagten teilen nicht ihre 
Schicksale. Jetzt müßte das Pro
gramm verbessert oder der kitz
ligste Teil von Hand abgeschlos
sen werden. Der sonst der Wis
senschaft nahestehende Rechts
referendar hat noch nie Richter 
werden wollen und kennt jetzt 
seinen Weg ganz genau. Vorerst 
aber fertigt er handschriftlich ei
nen zweiseitigen Entwurf zu 
Kosten und vorläufiger Voll
streckbarkeit. 
Nun zwei Preisfragen: 
a) Was ist ein Mikroprozessor? 
b) Wie wird sich die Zivilpro
zeßpraxis entwickeln? 
Ein Lösungshinweis ^zu b): 
Die Widerklage war, für die Par
teien, billig! 
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